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REGLEMENT der Jahresmeisterschaft des Bezirksturnverbandes Sissach 
TRETOR - Bezirkscup Turner 
Grieder - Bezirkscup Turnerinnen 

 

1. Ziel und Zweck 

- Stärkung des Mannschaftsgeistes 

- Förderung der Polysportivität in den Mitgliedersektionen des BTV Sissach 

 

2. Wettkampfangebot 

Die Jahresmeisterschaft des Bezirksturnverbandes Sissach ist ein Mannschaftswettkampf und wird in zwei 

Kategorien (Turnerinnen und Turner) durchgeführt. 

Jedes Jahr werden verschiedene Wettkämpfe, die vom BTV Sissach, Baselbieter Turnverband, STV, kantonalen 

Organisationen, von Mitgliedersektionen des BTV Sissach oder anderen Baselbieter Vereinen organisiert werden, ins 

Wettkampfangebot aufgenommen. Die Aufnahme der Wettkämpfe ins Wertungsprogramm erfolgt durch die 

verantwortliche Person des Bezirkscups zusammen mit dem Technischen Leiter des BTV Sissach. Das Reglement und 

das Wettkampfangebot werden den Vereinen im 1. Quartal bekanntgegeben. 

Dabei ist zu beachten, dass die Wettkämpfe aufs Jahr verteilt sind und möglichst viele verschiedene Sparten 

berücksichtigt werden. 

 

3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktivmitglieder und Jungturner der Sektionen des BTV Sissach. 

Die Teilnehmer müssen dem jeweiligen Verein angehören, für welchen sie an einem Wertungsanlass teilnehmen. 
Ausnahmen:  
A: Haben Vereine zu wenig Turner für eine Teilnahme an einzelnen Wettkämpfen, können sich diese mit anderen 
Vereinen zusammenschliessen und gemeinsam einzelne Wettkämpfe bestreiten. Vorzugsweis ebenfalls mit Vereinen 
in ähnlichen Situationen. Die Bewertung in einem solchen Fall erfolgt in einem speziellen Schlüssel (siehe nächster 
Punkt). Die Vereine müssen entsprechend namentlich am Anlass angemeldet werden (z.B. TV X/TV Y). 
 
B: Wollen Vereine aus organisatorischen oder anderen Gründen das komplette Jahr gemeinsam bestreiten und in der 
Wertung teilnehmen, muss durch die Verantwortlichen der Vereine einen begründeten Antrag an die verantwortliche 
Person des Bezirkscup gestellt werden. Der Entscheid wird durch die verantwortliche Person des Bezirkscup 
zusammen mit dem TK/Vorstand des BTV Sissach gefällt. Die Vereine müssen entsprechend namentlich an allen 
Anlässen gleich angemeldet werden (z.B. TV X/TV Y). 
Ausgeschlossen sind bei Punkt A Gründe die lediglich dazu dienen, bessere Resultate zu erzielen (Fairplay)! 

 
4. Bewertung 

Für die Jahresmeisterschaft zählen die Resultate aller aufgelisteten Wettkämpfe des Cups. 

Jeder Verein hat 8 Streichresultate in der Rangliste. Gestrichen werden die 8 tiefsten Punktzahlen oder nicht 

besuchte Anlässe. 

Alle Wettkämpfe werden mit dem festgelegten Punkteschlüssel bewertet. 

Bei den Läufen (Zunzger Waldlauf, Gelterkinder Waldlauf und Wisenberg-Lauf) müssen mindestens 3 Turner 

starten. Die Teilnehmer müssen in der Rangliste unter ihrem Verein starten, ansonsten können sie nicht 

berücksichtigt werden. 

Wird an einem Wertungsanlass keine Mannschaftswertung angeboten, so müssen für eine Mannschaft mindestens 

3 Turner berücksichtigt werden. 
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Die Grösse der Mannschaften ist dem entsprechenden Wettkampfprogramm zu entnehmen. 

Pro Wettkampf kann ein Verein jedoch nur ein Resultat erringen, auch wenn mehrere Teams im Einsatz stehen. Vor 

der Delegiertenversammlung wird eine Auflistung der Wettkämpfe, welche besucht wurden, an die Leiter versendet. 

Diese werden durch die Leiter kontrolliert. Bei Unklarheiten muss dies innerhalb der gesetzten Frist der 

verantwortlichen Person des Bezirkscups gemeldet werden 

 
Die Punkteverteilung erfolgt folgendermassen: 

 
1. Rang 20 Punkte + Anzahl Bezirkscup-Teilnehmer am Anlass (es zählt nur 1 Team pro Verein) 

2. Rang 18 Punkte + Anzahl Bezirkscup-Teilnehmer am Anlass (es zählt nur 1 Team pro Verein) 

3. Rang 16 Punkte + Anzahl Bezirkscup-Teilnehmer am Anlass (es zählt nur 1 Team pro Verein) 

 
Generell werden für den 1. Platzierten 20 Punkte vergeben. Dies sieht folgendermassen aus: 

Nehmen an einem Anlass 12 Teams teil, werden 20 (generelle Punkte) plus die Anzahl Teilnehmer aufgerechnet. 

Somit werden 32 Punkte vergeben für diesen Anlass. 

Der 1. Platzierte erhält 32 Punkte, der 2. Platzierte 30 Punkte usw. Es wird in 2er Schritten zurück gerechnet. 
 
Treten Vereine gemeinsam an (siehe Punkt 3 Ausnahme A) werden die erturnten Punkte geteilt (ungerade Punkte 
werden aufgerundet). Tritt einer dieser beiden Vereine an schätzbaren Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinen an 
(z.B. SSB und Gymnastik) zählt die bessere Note. In diesem Fall werden volle Punktzahlen vergeben. 
 
Beispiel: 
TV X/TV Y treten gemeinsam im Schulstufenbaren an mit der Note 9.4 
TV X tritt zusätzlich im Gymnastik an mit der Note 9.5 
TV X erhält volle Punktzahl für die Gymnastik, TV Y erhält volle Punktzahl aus Schulstufenbarren 
 
Startet ein Verein an einem Turnfest gemischt werden die erturnten Resultate sowohl bei den Turnern wie auch bei 
den Turnerinnen berücksichtigt. In beiden Kategorien werden die vollen Punktzahlen vergeben. 
 
Wettkämpfe welche in den Kategorien Turnerinnen, Turner und Mixed angeboten werden, zählen Resultate aus der 
Mixedkategorie immer nach den Turnerinnen und Turner (dazu zählen: LMM, KMVW PS-Mixed, 3-Spiel Turnier, 
Seilziehen). Begründung: die Leistung kann nicht miteinander verglichen werden 
 
Beispiel: 
7 TVs startet bei den Turnern, TV Y startet nur Mixed 
In diesem Fall wird die Leistung des TV Y in jedem Fall hinter den 7 TVs gewertet, auch wenn die Leistung besser sein 
sollte. 
TV X startet bei dem Turner, TV X startet zusätzlich noch in der Kategorie Mixed 
In diesem Fall wird nur die Leistung aus der Kategorie Turner gewertet. 

 

5. Proteste 

Proteste gegen Wertungsanlässe müssen der verantwortlichen Person des Bezirkscups spätestens 7 Tage nach 

Bekanntgabe der Rangliste schriftlich und begründet eingereicht werden. 

Später eingehende Proteste werden nicht mehr behandelt. 

 
6. Ordnungsabzüge 

Zuwiderhandlungen sowie nicht alle näher bezeichneten Verstösse gegen das Reglement werden von der 

verantwortlichen Person des Bezirkscups zusammen mit dem Technischen Leiter des BTV Sissach behandelt und 

können mit einem Punkteabzug bestraft werden. Der Punkteabzug wird von der verantwortlichen Person des 

Bezirkscups zusammen mit dem Technischen Leiter des BTV Sissach von Fall zu Fall festgelegt. Das Strafmass wird 

dem Verein schriftlich mitgeteilt. 

In jedem Wettkampf kann der BTV Sissach Kontrollen durchführen. Auf dessen Verlangen ist der verantwortlichen 

Person des Bezirkscups eine Mitgliederliste (inkl. Mutationen innerhalb des laufenden Jahres) des Vereins 

auszuhändigen. 
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7. Preise 

Anlässlich der Delegiertenversammlung des BTV Sissach wird die Rangliste der Jahresmeisterschaft bekanntgegeben 

und findet auch die Preisverteilung statt. 

Der siegreiche Verein erhält einen Wanderpokal, der nach einem Jahr weitergegeben werden muss. Ist der Pokal 

dreimal nacheinander im Besitz des gleichen Vereins, kann dieser ihn behalten. Im Gegenzug wird ein neuer Pokal 

gestiftet. 

Die ersten 3 Mannschaften in der Rangliste erhalten je einen Pokal. 

Im Weiteren werden bis zum 8. Platz Erinnerungspreise vergeben. 

 
8. Ausschreibung/Anmeldung 

Alle Vereine, welche Mitglied im BTV Sissach sind und eine Sektion bei den Turnerinnen und Turner gemeldet haben, nehmen 

automatisch am Bezirkscup teil. Eine Anmeldung entfällt. Das Startgeld wird vollumfänglich von Sponsoren 

übernommen. 

Verpflichtungen geht ein Verein mit der Anmeldung keine ein. Für die Anmeldung der einzelnen Wertungsanlässe ist 

jedoch jeder Verein selber verantwortlich. Ausschreibungen können beim jeweiligen Organisator angefordert 

werden.  

 
9. Organisation 

Die Jahresmeisterschaft untersteht der verantwortlichen Person des Bezirkscups des BTV Sissach. Diese erstellt 

alle Ranglisten der einzelnen Wettkämpfe, erstellt die Endrangliste und ist zuständig für die Beschaffung der 

Preise. 

 
10. Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch Vorstand/TK des BTV Sissach in Kraft und allfällige Änderungen 

können nur durch diesen genehmigt werden. Über die Durchführung im nächsten Jahr entscheiden Vorstand und TK 

des BTV Sissach. 

 
 
 

Stand: 30.10.2024, Roman Hofacker, BTV Sissach 


